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Gezielt fördern statt nur fordern, verlangt der BFW-Präsident von der Politik. 
Seit Jahren, so bemängelt er zu Recht, wird die Wohnungswirtschaft mit neuen 

Gesetzen, Verordnungen und der damit verbundenen Bürokratie gequält, 
während gleichzeitig Investitionsanreize systematisch gestrichen wurden. Dass 
der Wohnungsneubau massiv hinter dem Bedarf zurückbleibt, ist für den Autor 
der offensichtliche Beleg politischer Fehlsteuerung. Entsprechend spart er nicht 

mit Imperativen. Auf den Staat würde die Immobilienwirtschaft an manchen 
Stellen gerne verzichten, aber überall kann und will sie es nicht. (Red.)

„Wie viel Staat braucht die Immobilienwirtschaft?“

Frage an Walter Rasch

Walter Rasch ist Präsident des BFW Bundesver-
band Freier Immobilien- und Wohnungsunterneh-
men e.V., Berlin.

Die Bedeutung der Immobilienwirt-
schaft wird oft unterschätzt. Die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft ist mit 
einer jährlichen Bruttowertschöpfung 
von 390 Milliarden Euro und einem 
Anteil von rund 20 Prozent an der Ge-
samtwirtschaft ein wichtiger Wirt-
schaftszweig in unserem Land. Die Bran-
che beschäftigt 3,8 Millionen Menschen, 
das sind zehn Prozent aller Erwerbstäti-
gen. Damit ist sie eine der größten Bran-
chen, deutlich größer als der Fahrzeug-
bau, der Maschinenbau oder der Handel. 
Allein die Wohnungsvermieter bieten 
Dienstleistungen für 39 Millionen Men-
schen an.

Im politischen Würgegriff

Der immensen volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in Deutsch-
land muss die Politik gerade auch  
in wirtschaftlich schwierigen Zei-  
ten Rechnung tragen. Die Immo-
bilienwirtschaft ist kein gesell-
schaftlicher Reparaturbetrieb. Sie 
braucht verlässliche, kalkulierbare 
Rahmenbedingungen über langfri-
stige Zeit-räume und darf nicht 
länger zum Spielball sich ständig 
ändernder Anforderungen werden. 
Nur so kann sie ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe gerecht wer-
den.

Doch genau das Gegenteil ist in  
den vergangenen 15 Jahren passiert: 
So wurden 1996 die Abschreibungs-
sätze herabgesetzt sowie die Erb-
schaft- und Schenkungssteuer re-
formiert, 1997 die Grunderwerb-
steuer angehoben, 1999 die 
Spekulationsfrist verlängert und  
die Verlustrechnung beschränkt, 
2002 die Verlustrechnung für nega-
tive Einkünfte verboten, 2004 die 
Abschreibungssätze erneut herabge-

setzt und 2006 die degressive AfA und 
die Eigenheimzulage abgeschafft und im 
letzten Jahr im Rahmen der Unterneh-
mensteuerreform die Zinsschranke ein-
geführt. Die Politik hat  
alles getan, um Aktivitäten der Immo-
bilienwirtschaft abzuwürgen.

Seit zehn Jahren gibt es keine Wert-
steigerung bei Immobilien in der Brei-  
te mehr. Der Baupreisindex ist in den 
vergangenen Jahren gestiegen, alleine 
2007 getrieben durch die Mehrwertsteu-
ererhöhung um sieben Prozent. Die ho-
hen Anforderungen an Energieeffizienz 
(EEWärmeG, EnEV 2009, HzkostV) ver-
teuern den Bau zusätzlich. Der Miet-
preisindex (nettokalt) ist im Zeitraum 
von 2005 bis 2008 lediglich um 3,5 Pro-

zent gestiegen, warme Betriebskosten 
im gleichen Zeitraum hingegen um 27,3 
Prozent. 

Neubau auf Talfahrt –  
Ersatzbedarf nicht gedeckt

Was ist die Konsequenz? Der Wohnungs-
bau befindet sich seit Jahren auf Tal-
fahrt und bewegt sich unter dem tat-
sächlich benötigten Bedarf: Laut einer 
aktuellen Studie des Eduard-Pestel-
Instituts werden jährlich 400 000 Woh-
nungen benötigt – gebaut wird jedoch 
weniger als die Hälfte. Im Jahr 2008 lag 
die Zahl sogar noch unter der Marke 
200 000. Dieser historische Tiefstand ist 
eine hausgemachte Misere der Bundes-
regierung. Die Folgen der zunehmenden 
Wohnraumknappheit bekommen die 
Menschen in Ballungsräumen wie Mün-
chen, Stuttgart, Köln oder Hamburg 
bereits zu spüren: Kaum bezahlbare Mie-
ten, soziale Spannungen und keine bar-
rierearmen Wohnungen für die zuneh-
mend ältere Bevölkerung.

Der sich aus der demografischen Ent-
wicklung ergebende klassische Woh-

nungsbedarf bis 2025 liegt bei 
durchschnittlich 200 000 Woh-
nungen pro Jahr. Hinzu kommt das 
Problem, dass vor allem viele der 
in der Nachkriegszeit errichteten 
Ge-bäude als nicht sanierungsfä-
hig angesehen werden können. 
Vorstände von Wohnungsunter-
nehmen, Architekten und Bauin-
genieure gehen davon aus, dass 
bei rund 20 Prozent der Woh-
nungen der fünfziger, sechziger 
und siebziger Jahre eine Sanierung 
und Modernisierung nicht sinnvoll 
erscheint. Wirtschaftlich günstiger 
sind hier Abriss und Neubau. Zu-
sammen mit älteren, nicht sanie-
rungsfähigen Bauten ergibt sich 
hieraus ein zusätzlicher Bedarf von 
150 000 bis 200 000 Wohnungen 
pro Jahr. 

Besserer Rahmen für 
bedarfsgerechten Neubau

Um dem Wohnungsmangel zu be-
gegnen und Senioren und Familien 
ein bezahlbares, selbstständiges 
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und den Bedürfnissen entsprechendes 
Wohnen zu ermöglichen, müssen private 
Investitionen in den Wohnungsbau ge-
fördert werden und die Attraktivität von 
Wohnraum als Anlageform gestärkt wer-
den.

Wir benötigen eine Verbesserung der 
steuerlichen Abschreibungsbedingun-
gen: Sie sind für Bauherren eine der 
wichtigs-ten Grundlagen bei Planung 
und Umsetzung des Bauvorhabens. 
Nachdem die Abschreibungsmöglich-
keiten seit den neunziger Jahren um 
mehr als die Hälf-te verringert wurden, 
sind positive Änderungen seitens der 
Politik gefordert, um einen deutlichen 
Anreiz für Investitionen in Neubauten 
oder Modernisierungsmaßnahmen zu 
setzen.

Denkbar zur Stärkung des Mietwoh-
nungsneubaus in Wachstums- und Zu-
zugsregionen wäre die Wiedereinfüh-
rung einer degressiven AfA für Wohnge-
bäude – in Höhe von vier Prozent für die 
ersten acht Jahre. Denkbar ist eine de-
gressive AfA für Wachstumsregionen 
oder eine AfA mit einer Komponente für 
energieeffizientes oder altersgerechtes 
Bauen. So wird eine „Gießkannenförde-
rung“ in solchen Gebieten, in denen 
eher eine zu hohe Leerstandsquote den 
Markt belastet, verhindert.

Bessere Förderung des  
selbst genutzten Wohneigentums

Auch das selbst genutzte Wohneigen-
tum muss wieder stärker gefördert  
werden. Das 2008 eingeführte Eigen-
heimrenten-Gesetz (Wohn-Riester) ist 
ein wichtiger Schritt zur Ankurbelung 
des Neubaus, aber noch immer zu kom-
pliziert. Zudem ist die Nachversteue-
rung für die Menschen nicht über-
schaubar und kalkulierbar. Eine Verein-
fachung ist daher not wendig – auch 
damit Banken nun verstärkt mit der 
Umsetzung des Wohn-Riester-Produk-
tes beginnen.

Bereits seit dem 1. November 2008  
hat die BaFin 462 Zertifizierungen für 
Banken vergeben. Trotzdem gibt es bis-
lang fast keine nennenswerte Umset-
zung des Wohn-Riester-Produktes,  
sodass der enorme Kapitalstock, der 
bislang ange spart wurde, von Verbrau-
chern nicht in Immobilien investiert 
werden kann. Es ist davon auszuge- 

hen, dass sich das Sparvolumen be- 
reits 2008 auf rund 18 Milliarden Euro 
(inklusive Gutha-benzinsen) jährlich 
belaufen hat. 

Die Eigenheimrente kann aber den Ein-
bruch des Neubaus bei selbst genutz-  
tem Wohneigentum durch den Wegfall 
der Eigenheimrente kurzfristig nicht 
kompensieren: Positive Effekte für den 
Wohnungsneubau sind erst ab 2011 zu 
erwarten. Um die Lücke von 2009 bis 
2011 zu schließen, wäre ein befristeter 
Schuldzinsenabzug zur Einkommensteu-
er für selbst genutztes neu angeschaff-
tes Wohneigentum für die Jahre 2009 
bis 2010 wünschenswert.

Um die Konjunktur anzukurbeln und 
gerade auch in Deutschland Arbeitsplät-
ze zu schaffen und zu erhalten, wäre 
zudem eine befristete Zuschusslösung 
von 4 500 Euro, begrenzt bis zum Jahr 
2010, für jeden der ein Eigenheim neu 
errichtet oder anschafft, eine sinnvolle 
Lösung.

Die genannten Maßnahmen können 
Motor für den Wohnungsbau in 
Deutschland sein, der im west- und 
mitteleuropäischen Vergleich aktuell 
noch immer deutliches Schlusslicht  
ist. Mit der Finanzmarktkrise stehen  
vor allem Unternehmen im Bauträger-
geschäft und in der Projektentwicklung 
erschwerten Bedingungen zur Kreditver-
gabe gegenüber. Mit Blick auf die Maß-
nahmenpakete anderer europäischer 
Staaten wird die Zurückhaltung der 
deutschen Politik, die Immobilienwirt-
schaft zu stärken, deutlich. 

Beispielsweise fördert die französische 
Regierung den Neubau in erheblichem 
Maße, indem Nullzinsenkredite für Neu-
bauten verdoppelt werden und ein ge-
zielter Neubau von 100 000 Wohnungen 
veranlasst wird. In Großbritannien wer-
den 3,5 Milliarden Euro unter anderem 
für den Wohnungsbau zur Verfügung 
gestellt. Ähnliche Anreize zur Wiederbe-
lebung der Neubauaktivitäten wären 
auch seitens der deutschen Bundesre-
gierung wünschenswert. 

Dämmen bis ultimo?

Die Zahlen des Pestel-Instituts zeigen 
aber nicht nur den quantitativen Neu-
baubedarf auf, sondern verweisen auch 
auf die größten Zukunftsherausforde-

rungen. Die Energieeffizienz der Ge-
bäude ist zweifellos eines der derzeit 
bestimmenden Themen der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft. Aktuell wer-
den so viele neue gesetzliche Rahmen-
bedingungen für alle energierelevanten 
Alltagsbereiche erarbeitet wie  
in den letzten zehn Jahren nicht. 

Das Regulierungstempo mit immer wei-
ter steigenden Anforderungen, wie sie 
die Politik bislang nicht einmal der Au-
tomobilbranche zugemutet hat, kann 
jedoch zu einem Investitionsstau führen. 
Man kann keine Investitionen auslösen, 
wenn man bereits jetzt weiß, dass die 
EnEV schon in wenigen Jahren weiter 
verschärft wird. Die überhöhten Anfor-
derungen verhindern gerade noch wirt-
schaftliche energetische Sanierung und 
führen zu Leuchtturmprojekten statt zu 
einer flächendeckenden Modernisierung.

Verankerung des Klimaschutzes  
im Mietrecht

Dabei hat der Sektor Haushalte im Jahr 
2005 mit 113 Millionen Tonnen CO2 das 
im Klimaschutzprogramm 2005 formu-
lierte Ziel für 2008 bis 2012 (120 Millio-
nen Tonnen CO2) bereits um sechs Pro-
zent übererfüllt. Es bestand kein Anlass 
zu der Sorge, dass sich dieser Trend nicht 
– ohne zusätzliches Ordnungsrecht – 
fortgesetzt hätte.

Wünschenswert wäre hingegen eine 
Verankerung des Klimaschutzes im  
Mietrecht: Dabei geht es nicht darum, 
zusätzliche Lasten für Mieter zu schaf-
fen, sondern die bestehenden Rege-
lungen so anzupassen, dass sie prakti-
kabel sind und eine Rechtssicherheit  
für Mieter und Vermieter darüber her-
stellen, wie Investitionskosten bei ener-
getischen Sanierungen umgelegt wer-
 den können. 

Gerade bei der energetischen Sanierung 
besteht die Möglichkeit einer Win-Win-
Situation für alle Beteiligten: Mieter 
können Betriebskosten einsparen, Ver-
mieter die Zukunftsfähigkeit ihres Be-
standes erhöhen. Dieser positive Effekt 
sollte durch das Mietrecht unterstützt 
werden und nicht Quertreibern die Mög-
lichkeit geben, sinnvolle Maßnahmen zu 
verhindern.

Eine Beschleunigung zur energetischen 
Sanierung ist allein durch den Abbau 
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von Hemmnissen und Förderung erreich-
bar. Mit einer Überregulierung durch 
ständig neue beziehungsweise sich ver-
schärfende Gesetze zur Energieeffizienz 
ist niemandem gedient.

Zukunftsthema Wohnen  
im Alter

Wir brauchen künftig aber auch eine 
verstärkte Abwägung über die Zukunfts-
fähigkeit unserer Bestände. Zukunftsfä-
hige Wohnqualitäten sind mehr als die 
energetische Optimierung des Bestandes. 
Künftig wird es vor allem auch darum 
gehen, sich auf die Wohnwünsche ein-
zustellen, die sich aufgrund des demo-
grafischen und wirtschaftlichen Wandels 
herausbilden. Stichwort ist hier insbe-
sondere die Schaffung von altenge-
rechtem Wohnraum, der auch bezahl-  
bar ist. 

Bislang sind laut einer BFW/UEPC-Stu-
die in Deutschland nur etwa ein Pro-  
zent altersgerecht umgebaut. Bis 2020 
müssten jedoch mindestens weitere 
800 000 Wohnungen zur Verfügung 
stehen. Das zum 1. April dieses Jahres 
gestartete KfW-Programm „Seniorenge-
recht umbauen“ ist ein erster Schritt in 
die richtige Richtung – mit Zinsverbilli-
gungsmitteln in Höhe von 80 Millionen 
Euro jährlich gemessen am Bedarf aber 
noch viel zu niedrig – und muss aufge-
stockt werden. 

Eine beschleunigte Anpassung des 
Wohnraums an die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft ermöglicht nicht nur vielen 
Senioren das gewünschte selbstständige 
und würdevolle Wohnen im Alter, son-
dern entlastet gleichzeitig die Sozialsys-
teme. Da sich die KfW-Förderung ledig-
lich auf den Wohnungsbestand bezieht, 
sollten ergänzend auch Maßnahmen zur 
Schaffung von generationenfestem 
Neubau gefördert werden.

Zu guter Letzt: Umgang  
mit der Krise

Die Finanzmarktkrise ist das derzeit 
bestimmende Thema. Es wäre fahrlässig, 
sie durch Schwarzmalerei zu verschär-
fen. Ebenso untauglich ist ein Wettlauf 
um Rezepte, wie der Krise mit möglichst 
viel öffentlichem Geld beizukommen ist. 
Es gibt zwei Kriterien, an die wir uns 
halten sollten: zum einen an das Prinzip 

der Nachhaltigkeit. Maßnahmen, die nur 
ein Strohfeuer auslösen oder nicht mit 
den Langfristzielen von Politik und Wirt-
schaft übereinstimmen, scheiden von 
vornherein aus. Wichtig ist, dass Maß-
nahmen umgesetzt werden, die nicht 
nur kurzfristig sondern auch langfristig 
– über die aktuellen Herausforderungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise hinaus 
– wirken.

Selbstverantwortung  
vor Staatseingriffen

Wir sollten uns an das Prinzip der Sub-
sidiarität halten. Selbstverantwortung 
steht vor staatlichem Handeln. Es 
kommt deshalb entscheidend darauf an, 
zusätzliche private Investitionen zu 
stimulieren. Diese erreicht man über 
Anreize und vor allem Vertrauen. Das 
schafft man wiederum nur durch ver-
lässliche, für die Unternehmen planbare 
Rahmenbedingungen.

Wichtig ist, dass die Maßnahmen der 
Politik auch die Unternehmen erreichen 
– Stichwort Sicherung der Kreditversor-
gung. Mit dem Rettungspaket für die 
Banken hat die Bundesregierung erste 
richtige Maßnahmen ergriffen. Ihr Ziel 
war es, Vertrauen in die Funktionsfähig-
keit der Banken zurückzugewinnen. Nun 
muss es darum gehen, dass die Banken 
die wieder gewonnene Liquidität auch 
zweckgemäß nutzen. 

Sie müssen sie in Form marktgerechter 
Kredite an die Unternehmen weiterrei-
chen. Bislang geschieht das erst unge-
nügend. Das muss sich ändern. Das KfW-
Sonderprogramm 2009 sollte daher auch 
für die Wohnungswirtschaft geöffnet 
werden, um die Kreditversorgung des 
Mittelstands zu gewährleisten. Denn 
wenn der Blutkreislauf der Branche 
– der Kredit – nicht mehr zirkuliert, 
kommen die Geschäftsfelder aller immo-
bilienwirtschaftlichen Akteure schritt-
weise zum Erliegen.

Die Immobilienwirtschaft braucht pro-
zyklische Anreize, um bei den großen 
Zukunftsaufgaben wie Energieeinspa-
rung, demografischer Wandel und Woh-
nungsversorgung mit sozial verträg-
lichen Mieten ihren gesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten. Die deutsche, aber 
auch europäische Regelsucht bremst  
die Wirtschaft und produziert mehr 
Bürokratie.

Unsere Stärke 
ist unsere Nähe.
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